
Final Check

SWS LV-Art

m
us

s 
no

ch
 

ge
ne

hm
ig

t w
er

de
n

ge
ne

hm
ig

t

Datum 
Genehmigung

m
us

s 
no

ch
 

an
er

ka
nn

t w
er

de
n

an
er

ka
nn

t

Datum 
Anerkennung

m
us

s 
no

ch
 

um
ge

hä
ng

t w
er

de
n

um
ge

hä
ng

un
g 

er
le

di
gt

Datum lt. 
Sammelzeugnis 

oder 
Anerkennungs-

bescheid

LV
-A

rt

N
ot

e

LV Nummer, Semester und Titel SWS

Le
is

tu
ng

 k
an

n 
vo

lls
tä

nd
ig

 k
or

re
kt

 
be

le
gt

 w
er

de
n*

57.1.1 Einf. in die Psychologie für das LA 2 VO
57.1.2 Allgemeine Psychologie I 2 VO
57.1.3 Allgemeine Psychologie II 2 VO
57.1.4 Entwicklungspsychologie I 2 VO
57.1.5 Entwicklungspsychologie II 2 VO
57.1.6 Sozialpsychologie I 2 VO
57.1.7 Sozialpsychologie II 2 VO
57.1.8 Tiefenpsychologie I 2 VO
57.1.9 Tiefenpsychologie II 2 VO

57.1.10 Experimente im Psychologieunterricht/ 
Demonstrationen im Psychologieunterricht 

2 PS

57.1.11
Psychologische Untersuchungsmethoden/ 
Differenzielle Psychologie

2 VO

57.1.12 Freie Wahlfächer aus Psychologie 1 VO/VO-L/SE
57.1.12 Freie Wahlfächer aus Psychologie 1 VO/VO-L/SE
57.1.12 Freie Wahlfächer aus Psychologie 1 VO/VO-L/SE
57.1.12 Freie Wahlfächer aus Psychologie 1 VO/VO-L/SE

Kontrollsumme SWS Psychologie 0

Die Spalten "SPL-Genehmigung", "Anerkennung" und "Umhängung" sind hier nur eingefügt, falls dies bei einzelnen Leistungen für Sie erforderlich sein sollte. So behalten Sie alles gut im Blick. Falls bei Ihnen keine Leistungen davon betroffen sind, füllen Sie nur den Bereich "Eintragungen im Sammelzeugnis und 
Anerkennungsbescheid aus".

Von den für Psychologie angeführten LVen sind 16 SWS (Semesterwochenstunden) im 2. Studienabschnitt einzutragen, darunter verpflichtend §§ 57.1.10 und 57.1.12.
§§ 57.1.1, 57.1.2 und 57.1.4 sind verpflichtend im 1. Abschnitt zu erfüllen. 

Sollten Sie LVen vor WS 2011 im Diplomstudium LA PP absolviert haben, so müssen Sie für diese sich zunächst via Zuweisungstabelle eine Bestätigung einholen. Näheres dazu finden Sie auf der Homepage unter "Revidierter Studienplan 2011".

Checkliste für Ihre eigene Übersicht - LA-Diplom Psychologie und Philosophie 2. Studienabschnitt 

Leistungen, die Ihnen per Bescheid anerkannt wurden führen Sie bitte mit dem Datum der Anerkennung an. Anerkannte Leistungen scheinen im Sammelzeugnis nicht auf. ACHTUNG: Bei der Einreichung müssen Sie den Originalbeschied der Anerkennung mit einreichen!

Prüfen Sie bei allen LVen, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, für welchen Studineplanpunkt die LV laut u:find tatsächlich verwendet werden kann! ACHTUNG: Sie können jede LV ausschließlich so verwenden, wie im u:find angegeben.

Psychologie § 57.1

Pflichten lt. Studienplan SPL-Genehmigung Anerkennung Eintragungen im Sammelzeugnis oder AnerkennungsbescheidUmhängung

Die freien Wahlfächer Psychologie sind hier nur für die Kalkulation in 1 SWS angegeben. Tatsächlich werden die LVen hierzu mehrheitlich als 2 SWS-LVen angeboten. Notieren Sie in diesen Fällen die LV 2x untereinander mit je einer 1 SWS, dann berechnen sich die SWS am Ende korrekt. Automatische 
Berechnung bei pdf-Format nicht möglich.

Für § 57.1.12 müssen sämtliche LVen, die nicht bereits im u:find angegeben sind zuvor genehmigt werden. Studierende, die ab WS 2011 begonnen haben, müssen sämtliche LVen für § 58.1, die nicht von der SPL 18 oder SPL 20 angeoten werden bzw. wurden vor der Einreichung genehmigen lassen. ACHTUNG: 
LVen der SPL 18 oder SPL 20, die nicht vertiefend und/oder erweiternd sind, können nicht als Wahlfach verwendet werden.  Auch Studierende, die vor WS 2011 begonnen haben, können daher nicht alle Leistungen als freies Wahlfach verwenden, siehe z.B. LPS.  Beachten Sie unbedingt die Bedingungen 
für die Verwendung von Wahlfächern. Näheres dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Studium -> Diplomstudium Lehramt UF Psychologie und Philosphie -> Freie Wahlfächer. 

Leistungen, die die noch anerkannt werden müssen, können nicht eingereicht werden, sondern müssen zunächst anerkannt werden. Näheres zu Anerkennungen finden Sie auf unserer Homepage unter Studienorganisation -> Anerkennungen. ACHTUNG: Bitte beachten Sie unbedingt die Fristen bei 
Anerkennungen, diese Verzögern Ihre Einreichung in jedem Fall! 

Leistungen, die unter einem anderen Studium lt. Sammelzeugnis stehen, dort aber nicht verwendet wurden oder werden, müssen umgehängt werden (schneller als Anerkennung & in dem Fall korrekter). Näheres zu Anerkennungen finden Sie auf unserer Homepage unter Studienorganisation -> Leistungen 
umhängen. Bei einer Umhängung wird auch das originale Prüfungsdatum umgehängt. Die Leistung scheint vollständig nur noch im LA Diplom PP Studium auf.

Studienplanpunkte



57.3.1
Geschichte d. Philo. III (klass. Neuzeit bis Ende 
19.Jh.

2 VO/VO-L 

57.3.2 Metaphysik/ Ontologie 2 PS, SE, VO-L , VO
57.3.3 Erkenntnis- od. Wissenschaftstheorie 2 VO/VO-L/SE
57.3.4 Ethik 2 VO/VO-L/SE
57.3.5 Angewandte Ethik 2 VO/VO-L/SE
57.3.6 Politik, Sozialphilosophie 2 VO/VO-L/SE
57.3.7 Gegenwart 2 SE

Kontrollsumme SWS Philosophie 0

57.4.2  Fachdidaktik Philosophie 2 SE
57.4.3 Fachdidaktik Psychologie 2 SE
57.4.4 Fachdidaktik Ethik 2 SE

Kontrollsumme SWS Fachdidaktik 0

58.1 Freies Wahlfach 1 PS, SE, VO-L , VO
58.1 Freies Wahlfach 1 PS, SE, VO-L , VO
58.1 Freies Wahlfach 1 PS, SE, VO-L , VO
58.1 Freies Wahlfach 1 PS, SE, VO-L , VO
58.1 Freies Wahlfach 1 PS, SE, VO-L , VO
58.1 Freies Wahlfach 1 PS, SE, VO-L , VO
58.1 Freies Wahlfach 1 PS, SE, VO-L , VO
58.1 Freies Wahlfach 1 PS, SE, VO-L , VO

Kontrollsumme SWS Fachdidaktik 0

58.1 Freies Wahlfach 1 pi-LV
Davon min. 1 pi-LV:

Freie Wahlfächer § 58.1

Für § 58.1 sind in Summe 8 SWS zu erfüllen, davon mind. eine pi-LV.

Die freien Wahlfächer sind hier nur für die Kalkulation in 1 SWS angegeben. Tatsächlich werden die LVen hierzu mehrheitlich als 2 SWS-LVen angeboten. Notieren Sie in diesen Fällen die LV 2x untereinander mit je einer 1 SWS, dann berechnen sich die SWS am Ende korrekt.  Automatische Berechnung bei pdf-
Format nicht möglich.

Fachdidaktik § 57.4

Für § 57.4 sind in Summe 6 SWS im 2. Abschnitt zu erfüllen.

Philosophie § 57.3

Für § 57.3 sind in Summe 14 SWS zu erfüllen.


